
ANLAGE 4 (BLATT 1): Entscheidungsfließbild zu kumulierenden Vorhaben § 11 UVPG JA NEIN

Ist das Zulassungsverfahren für das frühere  
Vorhaben zum Zeitpunkt des Hinzutretens des 

kumulierenden Vorhabens abgeschlossen?

Anwendung § 12 UVPG 
(siehe Blatt 2)

Durchführung 
einer UVP 

Keine 
Vorprüfung 

Durchführung 
einer UVP 

Durchführung 
einer allgemeinen 

Vorprüfung ¹

Durchführung 
einer allgemeinen 

Vorprüfung ¹

Durchführung einer 
standortbezogenen 

Vorprüfung ¹

Erreichen oder 
überschreiten die 
kumulierenden 

Vorhaben 
zusammen erstmals 

oder erneut die 
Prüfwerte für A?

Erreichen oder 
überschreiten die 
kumulierenden 

Vorhaben 
zusammen erstmals 

oder erneut die 
Prüfwerte für S?

Erreicht oder 
überschreitet das 

hinzutretende 
Vorhaben allein die 

Prüfwerte für A oder S 
(Bagatellregelung)?

Wurde für das frühere Vorhaben 
eine UVP durchgeführt?

Erreicht oder überschreitet das 
hinzutretende Vorhaben allein die Größen- 

oder Leistungswerte für X?

Erreichen oder überschreiten die kumulierenden 
Vorhaben zusammen die Größen- oder 

Leistungswerte für X?

§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UVPG

§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 UVPG

§ 11 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UVPG§ 11 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 UVPG

§ 11 Abs. 4 UVPG

§ 11 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 UVPG

¹ ODER FREIWILLIGE UVP: Entfallen der Vor-
prüfung und Durchführung einer UVP, wenn vom 
Vorhabenträger beantragt und das Entfallen der 
Vorprüfung durch die zuständige Behörde als 
zweckmäßig erachtet.

 ALTVORHABENPRIVILEG: Altbestand, der 
bereits an den Stichtagen 03.07.1988 bzw. 
14.03.1999 beantragt war, bleibt u.U. unberück-
sichtigt (im Einzelnen dazu Kapitel IV. 1.4.3.5).

§ 11 Abs. 2, 3 oder 4, S. 2 i.V.m. § 7 Abs. 3 UVPG § 11 Abs. 6 UVPG



ANLAGE 4 (BLATT 2): Entscheidungsfließbild zu kumulierenden Vorhaben § 12 UVPG JA NEIN

Ist für das frühere Vorhaben zum Zeitpunkt der 
Antragstellung für das hinzutretende Vorhaben eine 

Zulassungsentscheidung getroffen worden?

Erreicht oder überschreitet das hinzutretende Vorhaben allein 
die Größen- oder Leistungswerte für X?

Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung für das 
hinzutretende Vorhaben unter Berücksichtigung des 

früheren Vorhabens als Vorbelastung (§ 12 Abs. 5 UVPG) ¹

Besteht für das frühere Vorhaben allein eine UVP-Pflicht?

Anwendung § 11 UVPG  
(siehe Blatt 1)

Erreichen oder überschreiten die kumulierenden Vorhaben 
zusammen die Größen- oder Leistungswerte für X?

Sind die Antragsunterlagen 
für das frühere Vorhaben vollständig 

eingereicht?
Erreichen oder überschreiten die 

kumulierenden Vorhaben zusammen
erneut oder erstmals die Prüfwerte für A?

Erreichen oder 
Überschreiten die 

kumulierenden 
Vorhaben zusam-
men die Größen- 
oder Leistungs- 

werte für X?

Erreicht oder 
überschreitet das 

hinzutretende 
Vorhaben die 
Prüfwerte für 

S oder A (Bagatell-
regelung)?

Durchführung 
einer UVP 

 für das 
hinzutretende 

Vorhaben

Nein, das frühere 
Vorhaben nicht

Durchführung einer allgemeinen 
Vorprüfung für das frühere Vorhaben 

unter Berücksichtigung des 
hinzutretenden Vorhabens als 

Vorbelastung (§ 12 Abs. 5 UVPG) ¹

Nein, das hinzutretende 
Vorhaben nicht

Durchführung einer allgemeinen 
Vorprüfung für das hinzutretende 

Vorhaben unter Berücksichtigung des 
früheren Vorhabens als Vorbelastung 

(§ 12 Abs. 5 UVPG) ¹

Ja, das frühere Vorhaben 
Durchführung einer UVP 
für das frühere Vorhaben

Ja, das hinzutretende Vorhaben 
Durchführung einer UVP 

für das hinzutretende Vorhaben

Erreichen oder 
überschreiten die 

kumulierenden  
Vorhaben 

zusammen 
erstmals oder 

erneut die 
Prüfwerte für A?

Erreichen oder 
Überschreiten die 

kumulierenden  
Vorhaben 

zusammen
erstmals oder 

erneut die 
Prüfwerte für S?

jeweils Durch-
führung einer 
allgemeinen 

Vorprüfung unter 
Berücksichtigung 
des jeweils ande-
ren Vorhabens als 

Vorbelastung 
(§ 12 Abs. 5 UVPG) ¹

jeweils Durch- 
führung einer 

standortbezogenen 
Vorprüfung unter 
Berücksichtigung 

des jeweils anderen 
Vorhabens als 
Vorbelastung 

(§ 12 Abs. 5 UVPG) ¹

Erreichen oder 
Überschreiten die 
kumulierenden 
Vorhaben zu-

sammen erneut 
oder erstmals die 
Prüfwerte für S?

keine 
Vor- 

prüfung 

keine 
Vor- 

prüfung 

Durchführung 
einer allgemeinen 

Vorprüfung für das 
hinzutretende 

Vorhaben unter 
Berücksichtigung 

des früheren 
Vorhabens als 
Vorbelastung 

(§ 12 Abs. 5 UVPG) ¹

Durchführung einer 
standortbezoge-

nen Vorprüfung für 
das hinzutretende 

Vorhaben unter 
Berücksichtigung 

des früheren 
Vorhabens als 
Vorbelastung 

(§ 12 Abs. 5 UVPG) ¹

§ 12 UVPG

§ 12 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 UVPG

§ 12 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UVPG

§ 12 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UVPG

§ 12 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UVPG

 Erreicht oder überschreitet das frühere Vorhaben oder das hinzutretende Vorhaben jeweils für sich die Prüfwerte für S oder A (Bagatellregelung)?

§ 12 Abs. 4 UVPG

§ 12 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UVPG

§ 12 Abs. 4 UVPG

§ 12 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 UVPG § 12 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 UVPG
§ 12 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 UVPG

¹ ODER FREIWILLIGE UVP: Entfallen der Vorprüfung und Durchführung 
einer UVP, wenn vom Vorhabenträger beantragt und das Entfallen der 
Vorprüfung durch die zuständige Behörde als zweckmäßig erachtet.

 ALTVORHABENPRIVILEG: Altbestand, der bereits an den Stichtagen 
03.07.1988 bzw. 14.03.1999 beantragt war, bleibt u.U. unberücksichtigt 
(im Einzelnen dazu Kapitel IV. 1.4.3.5).

§ 12 Abs. 1, 2, 3 oder 4 S. 2 i.V.m. § 7 Abs. 3 UVPG § 12 Abs. 6 UVP


